
Ein solches Urteil macht aber den Menschen nicht klar, 
worin die Gefährlichkeit derartiger Handlungen besteht 
Vielmehr muß in jedem einzelnen Fall genau beschrie
ben werden, welche Handlung begangen wurde, welche 
Ziele der Verbrecher gerade in diesem Fall verfolgt hat, 
um in dieser Beschreibung des konkreten Verbrechens 
dann die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestands 
zu begründen.

Einen weiteren Schwerpunkt des Referats bildete die 
Behandlung der Verbrechen gegen das gesellschaftliche 
Eigentum, die Grundlage unseres sozialistischen Auf
baus. Diese Verbrechen berühren meist einen geschlos
senen Personenkreis, nämlich die Angehörigen eines 
bestimmten Betriebes; dies ermöglicht es, eine beson
ders intensive erzieherische Arbeit, sowohl durch die 
Rechtsprechung selbst als auch bei ihrer Auswertung im 
Betrieb, zu leisten. Die Referentin bezeichnete es als 
einen Fehler, daß sich die zentralen Justizorgane erst 
dann mit der Rechtsprechung auf diesem wichtigen 
Gebiet grundsätzlich beschäftigten, als sie ein Ansteigen 
der Verbrechen gegen das sozialistische Eigentum fest
stellten. Auch führten die Urteile des Obersten Ge
richts zu keiner Weiterentwicklung über die Richtlinie 
Nr. 3, und es fehlt an grundsätzlichen Arbeiten der 
Wissenschaft zu diesen Fragen.

Die Untersuchungen, die das Ministerium der Justiz 
im 3. Quartal 1955 über die Verbrechen gegen das 
Volkseigentum geführt hat, ergaben zunächst die all
gemeine Feststellung, daß sehr schwere Verbrechen 
gegen das sozialistische Eigentum nur in ganz geringem 
Umfange vor die Gerichte gekommen sind. Dies darf 
uns aber nicht dahin beruhigen, daß eben nicht mehr 
vorkomme. Die Verbesserung der Ermittlungsarbeit 
wird feststellen, ob wir zu Recht beruhigt sein dürfen.

An Hand der von den Gerichten behandelten Fälle ist 
zunächst festzustellen, daß es wohl eine beträchtliche 
Anzahl einzelner Fehler gibt, aber weder eine bezirk
liche Konzentrierung bestimmter Fehler noch sachlich 
besonders typische Fehler. Es sind keine Fälle bekannt 
geworden, in denen es zu einer Überspitzung der An
wendung des VESchG gekommen ist, wohl aber gibt 
es eine beträchtliche Anzahl von Fällen, in denen zwar 
in der Begründung des Urteils auf die besondere 
Schwere des Verbrechens hingewiesen, aber nur auf die 
Mindeststrafe des VESchG erkannt wird. In allen 
Bezirken gibt es Fälle ungerechtfertigter Nichtanwen
dung des VESchG, bei denen das Strafmaß als solches 
richtig ist, und in allen Bezirken gibt es Beispiele 
ungerechtfertigter Nichtanwendung des VESchG mit 
zu niedrigem Strafmaß.

Man kann im allgemeinen sagen, daß es keine 
Tendenz zum überhöhten Strafmaß, aber in allen 
Bezirken eine Tendenz zu sehr großer Milde gibt. Dabei 
finden sich aber — und das ist ein ernsthaftes Signal 
mangelnder Parteilichkeit — Hinweise dahin, daß diese 
übermäßig milden Urteile insbesondere Angestellten 
gegenüber ausgesprochen werden. In einigen Bezirken 
wurde festgestellt, daß vor allem Angestellte zu Geld
strafen verurteilt wurden, während Arbeiter Freiheits
strafen erhielten. Diese Kritik an der Strafpraxis ist 
keine Aufforderung, nun etwa wieder allgemein und 
schematisch höhere Strafen auszusprechen. Es geht 
nicht um eine Erhöhung des Strafmaßes, sondern — bei 
Verbrechen der im Augenblick vorherrschenden Quali
tät — um richtige und daher gerechte Strafen innerhalb 
des angewandten Strafrahmens.

Die noch bestehenden Mängel in der Rechtsprechung 
zum Schutze des Volkseigentums werden sich nur durch 
eine richtige, grundsätzliche Erkenntnis des Wesens 
dieser Verbrechen und ihrer Ursachen überwinden 
lassen. Es ist notwendig, daß man sich genaue Kenntnis 
darüber verschafft, in welcher typischen Form die Ver
brechen auf den verschiedenen Sektoren des sozialisti
schen Eigentums erscheinen.

Die Entwendungen sozialistischen Eigentums sind 
ihrer Erscheinungsform und dem Gegenstand ihres An
griffs nach verschieden, je nach dem, ob sie sich in der 
Sphäre der industriellen Produktion, des Handels oder 
der Landwirtschaft abspielen. In der Sphäre der Pro
duktion gibt es wieder durchaus Unterschiede zwischen 
Betrieben der Grundstoffindustrie, der Produktion von

Produktionsmitteln und der Produktion von Konsum
tionsmitteln.

Diesen Unterschieden und Besonderheiten muß 
sowohl in der Rechtsprechung (Urteilsbegründung) als 
auch bei der Erziehungsarbeit den Werktätigen gegen
über Rechnung getragen werden. In jedem Einzelfall 
sind diejenigen Umstände herauszuarbeiten, die gerade 
für die Verletzung dieses bestimmten Sektors des Volks
eigentums mitbestimmend waren: also etwa bei der 
Entwendung von Fleisch auf den Schlachthöfen die 
noch nachwirkenden alten Deputat-Vorstellungen, bei 
Unterschlagungen in Verkaufsstellen des staatlichen 
oder genossenschaftlichen Handels die fehlende An
leitung und Kontrolle, die oft leichtfertige Kaderpolitik 
der übergeordneten Organe.

Ebensowenig darf man sich bei den Ausführungen 
zum Subjekt und der subjektiven Seite des Verbrechens 
mit der kurzen Feststellung begnügen, daß der An
geklagte ein Gegner unserer Ordnung oder ein in 
seinem Bewußtsein zurückgebliebener Mensch sei. Für 
dieses Zurückbleiben des gesellschaftlichen Bewußt
seins gibt es viele verschiedene Ursachen, die auf
gedeckt und ausgesprochen werden müssen. In jedem 
konkreten Einzelfall muß das Urteil Klarheit darüber 
schaffen, ob der Täter z. B. auf Grund von bäuer
lichen Gewohnheiten gehandelt hat oder ob seine Ein
stellung zur Arbeit noch ganz davon bestimmt ist, daß 
er bis vor kurzem als Arbeiter im kapitalistischen 
Privatbetrieb tätig war, oder ob etwa seine noch be
stehende allgemeine Unklarheit über unsere gesell
schaftliche Ordnung von Feinden unseres Staates aus
genutzt wurde.

Nur wenn alle diese Feststellungen mit der genügen
den Präzision getroffen sind, wird das Urteil und das 
ganze Strafverfahren seine erzieherische Wirkung voll 
ausüben. Nur dann werden sie mit dazu beitragen, die 
Arbeitsmoral, das sozialistische Bewußtsein der Werk
tätigen zu heben und dadurch den besten Schutz des 
Volkseigentums zu gewährleisten. In diesem Sinne 
müssen Staatsanwälte und Richter diese für unseren 
Staat gefährlichen Verbrechen neu sehen und auf neue 
Art bekämpfen.

Hinsichtlich der Behandlung des gesellschaftlichen 
Eigentums auf dem Gebiet des Zivilrechts kann das 
bisherige Ergebnis der Arbeit der Kommissionen nicht 
befriedigen. Dabei ist jedoch in erster Linie fest
zustellen, daß die zentralen Organe selbst keinen Über
blick über den Inhalt der Zivilrechtsprechung besitzen 
und deshalb weder Anleitung gegeben noch ernsthafte 
Kontrolle ausgeübt haben.

Immerhin ergibt sich aus den Kommissionsberichten 
zahlreicher Bezirke, daß das Verhalten der Rechts
träger von Volkseigentum im Zivilprozeß und auch das 
ihrer prozeßbevollmächtigten Justitiare lebhafte Kritik 
verdient. Nicht selten werden offensichlich aussichtslose 
Zivilprozesse „aus buchungstechnischen Gründen“ an
gestrengt, und es besteht eine Neigung — die von den 
Gerichten allzu häufig unterstützt wird —, die Ver
fahren durch Vergleichsabschluß zu beenden. Selbst
verständlich dürfen nur solche Vergleiche abgeschlossen 
werden, die unserer Gesetzlichkeit entsprechen, und 
wenn bei außergerichtlichem Vergleich Zweifel hier
über bestehen, wird sich der Staatsanwalt im Wege der 
Allgemeinen Aufsicht die Unterlagen über die ab
geschlossenen Vergleiche vorlegen lassen.

Für die Entwicklung neuer demokratischer Verhält
nisse auf dem Lande ist es nach dem 25. Plenum und 
der IV. Konferenz der Vorsitzenden und Aktivisten 
der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
erforderlich, die LPG organisatorisch und ökonomisch 
weiter zu festigen und unter Wahrung der Prinzipien 
der Freiwilligkeit weitere Klein- und Mittelbauern für 
den Eintritt in die LPG zu gewinnen. Der Bereich, in 
dem unsere Mitarbeit für die Festigung der fortschritt
lichen Verhältnisse auf dem Lande, sei es auf dem 
Gebiet des Strafrechts, sei es auf dem des Zivilrechts, 
sei es auf dem der Allgemeinen Aufsicht, liegt, ergibt 
sich aus den Feststellungen in der Entschließung der 
IV. LPG-Konferenz. Danach liegen vielfach die 
Ursachen für Schwächen in der Entwicklung in der oft 
noch falschen Einstellung der Mitglieder zum genossen-
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